
  im November 2023 

 

 

Einladung zur Gemeindeversammlung 
 
 
Sehr geehrte Stimmbürgerin 
Sehr geehrter Stimmbürger 
 
Wir laden Sie ein, an der 

Gemeindeversammlung vom 
Freitag, 1. Dezember 2023, 20:00 Uhr  
 
teilzunehmen. Die Gemeindeversammlung findet in der Städtlihalle Neunkirch statt. 
 

 
Die Infoveranstaltung findet am Mittwoch 22. November 2023, 19:30 Uhr  

im Saal des Alten Wachtpostens statt. 
 

 
Traktanden 
 
1. Baukredit Neubau Heizzentrale Muzäll 2 
2. Abfallreglement x 
3. Budget 2024 x 
4. Verschiedenes x 

 
 
Bezüglich der Stimmberechtigung und der Stimmpflicht machen wir auf die gesetzlichen 
Bestimmungen aufmerksam, insbesondere auf die obligatorische Teilnahme an der Einwoh-
nergemeindeversammlung für alle Stimmberechtigten vom 18. bis zum 65. Altersjahr. Wer 
diese Pflicht ohne Entschuldigung versäumt, hat sechs Franken zu bezahlen. 
 
Entschuldigungen sind unter Angabe der Gründe bis spätestens am dritten Tag nach der 
Versammlung bei der Gemeindekanzlei anzubringen, unter gleichzeitiger Rückgabe des 
Stimmrechtsausweises. Sämtliche Unterlagen sind auf der Website der Gemeinde Neunkirch 
aufgeschaltet. Das Budget 2024, in gedruckter Form, kann auf der Gemeindeverwaltung be-
zogen werden. 
 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme. 
 
Freundliche Grüsse 

        
 
Ruedi Vögele     Hansueli Auer 
Gemeindepräsident    Gemeindeschreiber 
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1. Baukredit Neubau Heizzentrale Muzäll 
 

 
 

1. Ausgansalage 
 
Seit bald 40 Jahren betreibt die Gemeinde Neunkirch einen Wärmeverbund. Dieser versorgt 
die Kundinnen und Kunden zuverlässig mit Wärme zum Heizen und fürs Brauchwarmwas-
ser. Die ursprüngliche Pionieranlage hat sich bewährt und wurde immer weiter ausgebaut.  
Die Energiewende und die stark steigenden Energiepreise für fossile Energieträger be-
schleunigen momentan die Notwendigkeit eines weiteren Ausbaus. 
Der Wärmeverbund reduziert die Abhängigkeit von importierten Energieträgern wie Heizöl 
und Erdgas. Das Geld bleibt in der Region und leistet damit einen Beitrag für die lokale Wert-
schöpfung und schafft Arbeitsplätze. Zudem ist der Wärmeverbund systemoffen, was bedeu-
tet, dass dieser in Zukunft auch neue Technologien für die Wärmeerzeugung nutzen kann. 
Holzschnitzelheizungen leisten mit ihrer CO2-neutralen Wärmeerzeugung einen enormen 
Beitrag zur Erreichung der Klimaziele von Bund, Kanton und Gemeinden. Das Anschlussin-
teresse an den Wärmeverbund hat sich stark gesteigert, getrieben vom Anstieg der Energie-
kosten auf Grund des Konfliktes in der Ukraine aber auch der neuen Energiegesetzgebung.  
In unserem historischen Städtli ist der Wärmeverbund eine immer wichtigere und wirtschaftli-
che CO2-neutrale Alternative zur Wärmeerzeugung. 
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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 



 

 

 

 

1.1. Prozess 
 
Die Vorlage zur Weiterentwicklung des Wärmeverbundes Neunkirch basiert auf einem länge-
ren, strukturierten Prozess und einer breiten politischen Auseinandersetzung. Die Stimmbür-
gerinnen und Stimmbürger haben in diesem Prozess in mehreren Abstimmungen mit Bezug 
zum Wärmeverbund dessen Entwicklung gesteuert und beeinflusst. Alle diesbezüglichen Un-
terlagen sind unter www.wärmeverbund.ch, Wärmeverbund Neunkirch, einsehbar. 
 
Die Rückweisung des ersten Bauprojektes an der Urne vom 28. November 2021 hat zu einer 
umfassenden Überarbeitung des Projektes geführt, verbunden mit der Klärung diverser offe-
ner Grundsatzfragen und vor dem Hintergrund der grossen Veränderungen auf dem Energie-
markt. 
Das vorliegende Bauprojekt ist das Ergebnis aus dem Prozess Weiterentwicklung Wärme-
verbund Neunkirch und bildet sowohl die lokalpolitische Auseinandersetzung zu diesem 
Thema als auch die technische und weltpolitische Veränderung seit dem Start 2020 ab. 
 
Bis zum finalen Bauentscheid der neuen Energiezentrale besteht keine Planungssicherheit für 
Neuanschlüsse. Mit dem politischen Standortentscheid vom 09. Juni 2023 kann das Fern-
wärmenetz nun strategisch weiterentwickelt und ausgebaut werden.  
Terminlich besteht ein erheblicher Ausbaudruck seitens der öffentlichen Hand, Kindertages-
stätte (KiTa), Kindergärten (KiGa), Metalli und der gemeinsamen Oberstufe Underchläggi 
(GOSU). 
 
Neunkirch hat ein enormes Ausbaupotential welches noch lange nicht ausgeschöpft ist. In den 
letzten Jahren konnte der Wärmeverbund stark erweitert werden. Nicht zuletzt auch infolge 
steigender Energiepreise und dem Druck hin zu einer erneuerbaren Energieversorgung. Die 
Gemeinde ist mit ihren eigenen Liegenschaften der bislang grösste Wärmebezüger. 
 
Neue Bezüger unter Vertrag, respektive in Verhandlung (Stand Frühling 2023): 
 

Start Wärmelieferung 
(Jahr) Anschlussleistung (kW) Anzahl Bezüger 

2022 43 2 
2023 71 5 
2024 55 4 
2025 245 3 
2026 70 2 
2030 50 2 

Total unter Vertrag 534 18 

Total in Verhandlung* 480 10 
 
* Keine Finalisierung möglich ohne Realisierungsentscheid neue Energiezentrale. 
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Potentielles Erschliessungsgebiet: 
 

 
 

 
2. Anforderung an die neue Energiezentrale 
 
2.1 Strategische Anforderungen 

 
Die alte Zentrale muss nach über 40 Jahren Betrieb stillgelegt und zurückgebaut werden, da 
ein Ausbau und eine Weiterentwicklung am alten Standort nicht möglich ist. 
Mit dem Standortentscheid Muzäll an den Gemeindeversammlungen 2021 und 2023 wurde 
eine neue Energiezentrale für den Wärmeverbund Neunkirch geplant, welche eine maximale 
Flexibilität für zukünftige Entwicklungen ermöglicht.  
 
Das vorliegende Bauprojekt der neuen Energiezentrale hat einen Zeithorizont von mindes-
tens 40 bis 60 Jahren. Entsprechend müssen verschiedene Unsicherheiten berücksichtigt 
werden: 

 Entwicklung des Wärmeverkaufs und Netzausbaus (abhängig von Energiepolitik, Ener-
giepreisentwicklung, Klimaveränderung und Gesellschaft) 

 Entwicklung der Verfügbarkeit und Preise der verschiedenen Energieträger 
 Technologischer Wandel bei der Wärmeproduktion 
 Rechtliche und politische Vorgaben  

 
Generell gilt, je wirtschaftlicher der Wärmeverbund seine Energie anbieten kann, desto rascher 
erfolgt ein Netzausbau und desto mehr Synergien können genutzt werden. 
 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 

4



 

 

 

 

Die neue Zentrale versorgt einen bestehenden Wärmeverbund. Die energiepolitischen Vorga-
ben wurden und werden laufend verschärft. Deshalb hat die neue Zentrale folgende Grundvo-
raussetzungen zu erfüllen: 

 Lieferung der Wärmeenergie im Winter mit ≥80°C 
 Wärmeproduktion mit 100 % erneuerbarer Energie 

 
Das vorliegende Projekt für die neue Heizzentrale erfüllt diese Anforderungen, indem es mit 
folgenden Elementen die notwendige Planungssicherheit gewährleistet: 
 

 Gebäude mit Platzreserven zur zukünftige Weiterentwicklung 
 Einsatz von Holzenergie zur Abdeckung des erforderlichen Temperaturniveaus 
 Möglichkeit zur Nutzung von Abwärme und / oder Umweltenergie zur Reduktion des 

Holzenergiebedarfs 
 Senkung von Lastspitzen durch Energiespeicher zur Minimierung der Investitions- und 

Betriebskosten 
 Ein etappierter Ausbau und die Erweiterung der Wärmeproduktion ist möglich 

 
Ausbauszenarien, welche mit der Betriebskommission entwickelt wurden: 
 
Gemäss Gemeindeversammlungsvorlage vom 09. Juni 2023 
 

Ausbauphase Komponenten Anschluss-
leistung* kW 

Energiever-
kauf 

MWh/a 

Netzlänge 
Trasseme-

ter 

IST Stand 2022 Holzkessel 700 kW 
Oelkessel 450 kW 1’200 1’600 ca.   600 

Soll 1 = IST plus 
50% Anschlussleis-
tung, Prognose 2026 

Holzkessel 900 kW 
Abgaskond. 140 kW 
Spitzenleistung ab Spei-
cher ca. 1'000 kW 

2’000 3’200 ca.1’450 

Ausbauziel 
langfristig 

Verschiedenste Optio-
nen 3’000-4’000 5’000-7’000 ca. 1’900 

 
*Spitzenlast, z.B. morgens von 06:00-10:00 Uhr für die grösste Heizphase 
 

2.2. Technische Anforderungen  
 
Um obige Planungsunsicherheiten optimal zu berücksichtigen wurde eine Grundausstattung 
gewählt, welche je nach zukünftigem Umfeld einfach ergänzt werden kann: 
 
Die Basis und damit technische Umsetzung mit dieser Baukreditvorlage erfolgt mit ei-
ner Maximalleistung Wärmeproduktion und Speicher von ≥2000 kW, über: 
 

 Einen 900 kW Holzkessel 
 Eine 140 kW direkte Abgaskondensation (Nutzung Energie aus Abgas des Holzkes-

sels) entspricht Erhöhung Wirkungsgrad Holznutzung um 16 % gegenüber konventio-
neller Holzheizung 

 Notstutzen für mobile Notheizung 
 160'000 lt. Energiespeicher entspricht ca. 6‘000 kWh 

 
Diese Basisausstattung ermöglicht einen zukünftigen, mittel- und langfristigen Ausbau und 
deren jederzeitigen Einbindung mit verschiedenen Optionen in Abhängigkeit der technischen 
und klimapolitischen Entwicklungen. Es beinhaltet auch die Erweiterung mit einem zweiten 
Energiespeicher. 
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Die nachfolgende Auflistung zeigt mögliche technische Ausbaumöglichkeiten und deren Leis-
tungspotential. 
 
Ausbauziel mittelfristig (ohne grosse Zusatzwärmeerzeugung): 
 

 200 kW Wärmepumpe zur Erhöhung des Wirkungsgrades der Abgaskondensation 
 Erweiterung mit einem Luftwärmetauscher zur reinen Wärmeproduktion mit Aussenluft 

und Wärmepumpe im Sommerbetrieb (Mitte April bis Oktober) 
 Einbindung eines Kleinrechenzentrums (innerhalb der neuen Energiezentrale) mit Ser-

verabwärme 150 – 400 kW im Ganzjahresbetrieb (zurzeit in Verhandlung) 
 
Ausbauziel langfristig (mit grosser Zusatzwärmeerzeugung) 
 

 Erweiterung mit Grundwasser-Wärmepumpe 500 bis 1000 kW. Bau von zwei Entnah-
mebrunnen und Minimum ein Rückgabebrunnen (Abstand 200-300 m) 
oder 

 Erweiterung mit zusätzlicher Holzkessel 900-1600 kW 
oder 

 Erweiterung mit Holzverstromungsanlage (z.B. STEAMERGY 800 kW therm. / 200 kW 
elektr.) 
oder 

 Einbindung von Abwärme aus Biogasanlage 200 – 800 kW im Ganzjahresbetrieb (kein 
Projekt in Planung)  

 
3. Projektbeschrieb 

 
3.1. Standort 

 
Die Realisierung des Neubaus erfolgt auf der Parzelle GB Nr. 836 „Muzäll“. Das Gebäude ist 
nach Nord-Süd ausgerichtet. Die Einbringung grosser Komponenten erfolgt ebenerdig auf der 
Nordseite ab der Grabenstrasse. Die Schnitzelanlieferung in den Schnitzelbunker auf der Süd-
seite der Liegenschaft erfolgt via Muzellstrasse über eine einfache Schotterstrasse. Es ist ein 
einfacher Wendehammer vorgesehen. Auf der Muzellstrasse ist eine Trottoirmarkierung vor-
gesehen. 
Die Liegenschaft wird bewusst so platziert, dass eine Erweiterung der Feuerwehr oder eine 
andere Nutzung der Parzelle möglich bleibt. Die Nord-Südausrichtung gewährleistet zudem 
eine optimale Einpassung des Baukörpers und keine Behinderung der Sichtverbindung Städtli-
Bergkirche. 
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Situationsplan: 
 
Die «Situation und Fernwärme Übersicht 1:500» kann über den QR-Code eingesehen und 
entsprechend vergrössert werden. 
 
 

 
 

3.2 Gebäude 
 
Das Gebäude ist zweigeschossig. Im südlichen Teil befindet sich der Holzschnitzelbunker, 
welcher direkt mit Anhänger oder LKW mit Schubboden befüllt werden kann. Der Silo kann 
direkt befüllt werden mit einer Kapazität von rund 350 Sm3 (entspricht 11 Tage Volllastbetrieb). 
Mittel Teleskoplader kann die Lagerkapazität auf rund 650 S m3 erhöht werden (entspricht 20 
Tage Volllastbetrieb). 
Im nördlichen Teil befinden sich im EG die (schweren) Hauptkomponenten und im OG die 
Hilfsaggregate respektive Platzreserven für Erweiterungen. Der oder die Energiespeicher rei-
chen über beide Geschosse und nutzen die maximale Höhe. 
 
Alle erdberührten Bauteile (vorwiegend im EG) und die Geschossdecken werden in Beton 
ausgeführt. Die Fassaden im OG werden in Holz ausgeführt. Das Dach wird mit gedämmten 
Sandwichpaneelen realisiert, mit Neigung gegen Osten und Westen.  
Der Zugang erfolgt auf beide Ebenen ebenerdig.  
Im EG sind die nötigen Platzreserven für eine Erweiterung mit einem grossen Holzkessel oder 
einer Wärmepumpe für die Grundwassernutzung vorgesehen. Im OG sind Platzreserven für 
den Einbau von Abgaskondensationsanlagen, kleine Wärmepumpe, Luftwärmetauscher und / 
oder Einbau eines Rechenzentrums vorgesehen. Die Räumlichkeiten können bei Bedarf indi-
viduell unterteilt werden. 
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Nordfassade:       Südfassade 
 

  
 
Schnitt von Westen: 

 
 
 
 
Alle Pläne und Schnitte können über den QR-Code eingesehen und entsprechend vergrössert 
werden. 
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zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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3.3. Technische Umsetzung Zentrale 
 
In der ersten Etappe wird eine Kesselleistung von 900 kW zusammen mit einer Abgaskonden-
sation mit rund 140 kW realisiert. Der Holzkessel ist als Vorschubrost geplant, welcher ein 
breites Holzbrennstoffsortiment ermöglicht (z.B. auch sehr schlechte Qualität mit hohem Was-
sergehalt resp. Landschaftspflegeholz). Die geplante Abgaskondensation kann den Holz-
brennstoffbedarf um rund 16 % reduzieren. Die Wärmeproduktion arbeitet auf einen Energie-
speicher mit rund 160‘000 lt., welcher rund 6000 kWh respektive fünf Vollbetriebsstunden zwi-
schenspeichern kann. Damit wird eine maximale, effiziente und schadstoffarme Verbrennung 
gewährleistet. Der Kessel kann dadurch kleiner dimensioniert werden, was Investitionskosten 
und tiefere Betriebskosten ermöglicht.  
Mit dem Energiespeicher können Lastspitzen im Netz (in der Regel morgens zwischen 06:00 
und 10.00 Uhr) abgedeckt werden. 
 
Sollte bereits in der ersten Stufe eine Abwärme aus einem möglichen Rechenzentrum einge-
koppelt werden können, kann ein Verzicht oder spätere Einführung der Abgaskondensation 
geprüft werden. Diese Option befindet sich im Verhandlungsstatus. 
 
 
Schematische Visualisierung der Technikzentrale im möglichen Endausbau (Blick von Wes-
ten): 
 

 
 

3.4. Technische Umsetzung Fernwärmenetz 
 
Für die Erschliessung des bestehenden Wärmeverbundes muss eine neue Fernwärmelei-
tung von der Energiezentrale in die Oberhofgasse realisiert werden. 
Die Querung der Kantonsstrasse, DB-Bahnlinie und des Gräbebachs erfolgt mittels einer 
grabenlosen Spühlbohrung. 

Energiespeicher: 
1x Realisierung 2025 
1x Reserve 

Schnitzelbunker 
350 – 650 Sm3 

Holzschnitzel-
kessel 900 kW 

Elektrofilter 
+ Abgaskondensation 

Platzreserve für 
Grundwasser-
Wärmepumpe 
oder Holzkessel 

Photovoltaikanlage Platzreserve für Al-
ternativenergie 
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Der Leitungsbau via Floraweg über den Winkel bis in die Oberhofgasse erfolgt im offenen 
Graben. 
Der Leitungsteil Oberhofgasse via Winkel bis Floraweg erfolgt als vorgezogene Etappe 2024 
damit die Anschlüsse KiTa, Kindergärten und Metalli gewährleistet sind. 
 

3.5. Baubeschrieb  
 
Der detaillierte Bauprojektbeschrieb ist in der Beilage «Bauprojektbeschrieb vom 
28.09.2023» über den QR-Code einsehbar.  
 

3.6. Technische Komponenten  
 
Die wichtigsten technischen Komponenten sind: 
 

 Rostfeuerung-Holzkessel mit Leistung 900 kW inkl. Feinstaubfilter, Schnitzeltransport-
anlage mit Sammel-, Dosier- und Stockerschnecke 

 Wärmespeicher mit 160 m3 innen aufgestellt über gesamte Raumhöhe 
 Übergeordnetes MSR System (messen, steuern, regeln) für Regulierung Holzkessel-

anlage, die Speicherbewirtschaftung, Steuerung mit Visualisierung und Leitsystem mit 
Fernzugriff  

 Abgaskondensation 140 kW zur Nutzung der Abwärme aus den Rauchgasen 
(160-180 °C) nach dem Elektrofilter 

 Stutzen für Noteinspeisung aussen beim Speicher 
 WC-Anlage inklusive Waschtrog 
 Photovoltaikanalge auf Dach 50 kWp 

 
3.7. Zusätzliche bauliche Komponenten 

 
Zufahrtsstrasse und Wendeplatz als befestigter Schotterweg und Trottoir Markierung auf der 
Muzellstrasse. 
 

3.8. Projektkosten 
 
Die Kosten sind im «Kostenvoranschlag Detail vom 21.09.2023» nach BKP abgebildet und 
über den QR-Code einsehbar 
Die Kostenschätzung inkl. MwSt. 8.1 % weist eine Sicherheit von +/- 10 % auf 
 

Beschrieb   CHF 
Gebäude  1'238’000 
Elektroinstallationen  185’000 
PV Anlage abzüglich Beiträge (Reserve) 68’000 
Wärmeerzeugung  669’000 
Abgaskondensation  135’000 
Kaminanlage  60’000 
Wärmespeicher  155’000 
Wärmeverteilung  272’000 
Steuerung / Gebäudeleitsystem  55’000 
Sanitär  18’000 
Umgebung  135’000 
Zufahrt  145’000 
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Total Zentrale  3'135’000 

Fernwärmeleitung   
Etappe 1 vorgezogen  Oberhofgasse / Floraweg 342’000 
Restkredit Ausbau Oberhofgasse  -115’000 
Etappe 2 Zentrale / Floraweg 545’000 

Total Fernwärmeleitung  772’000 
Honorare, inkl. Fachingenieure und Lei-
tungsbau  571’000 

Vorleistung Planungskredit (GR-00121) Honorar bis SIA 33 -97’000 
Baunebenkosten Rückbau alte Zentrale 48'000 110’000 
MwSt. Korrektur 0.4 %  19’000 
Reserve  150’000 

Total Honorare / Baunebenkosten  753’000 

Gesamtkosten  4'660’000 
 
 

3.9. Finanzierung 
 
Die Finanzierung wurde mit dem bestehenden Finanztool überprüft. Dabei wurden folgende 
Parameter berücksichtigt: 
 

 Anpassung laufende Rechnung auf den Betrieb neue Heizzentrale  
 Baurechtszins CHF 5'000 / Jahr 
 Aktuelle Tarife gemäss Anpassung vom 22.08.2023 
 Zinssatz 2.5 % 
 MwSt. 8.1 % 
 Wirkungsgrad Kessel mit Abgaskondensation 98 % 
 Strompreis CHF 0.25 / kWh 
 Investitionsplanung bis 2046 
 Vier Neuanschlüsse / Jahr à 20 kW während 10 Jahren ab 2025 
 Ausbau West mit 15 % Teuerung 
 Leistungserhöhung (systemoffen) Energiezentrale 2032, CHF 500'000 
 Anschlüsse werden über die IR finanziert, sofern über CHF 50'000 / Jahr 

 
Die finanzielle Auswirkung mit den angewendeten Parametern ist in der Beilage «Finanztool 
Wärmeverbund Tarifrechner» über QR-Code einsehbar, die Tabellen können entsprechend 
vergrössert werden. 
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Erfolgsrechnung gemäss Finanzplanungstool 
 

 
 
Kurve und linke Skala = Erfolgsrechnung - blauer Balken und rechte Skala = laufende Investitionen    
 
Auf Grund der grossen Neubau Investitionen verschlechtert sich das Betriebsergebnis ab 2025 
bis auf ein Minus (CHF - 121'000), verbessert sich bis 2031 wieder auf ein Plus (CHF 11'000) 
und steigert sich danach kontinuierlich bis 2033 (CHF 62'000). 
Darin enthalten sind die Abschreibungen und Verzinsung in der Höhe von CHF 175'000 und 
CHF 120'000. 
  

0

400'000

800'000

1'200'000

1'600'000

2'000'000

2'400'000

2'800'000

3'200'000

3'600'000

4'000'000

4'400'000

-140'000

-120'000

-100'000

-80'000

-60'000

-40'000

-20'000

0

20'000

40'000

60'000

80'000

100'000

120'000

Re
ch

n.
 2

01
6

Re
ch

n.
 2

01
7

Re
ch

n.
 2

01
8

Re
ch

n.
 2

01
9

Re
ch

n.
 2

02
0

Re
ch

n.
 2

02
1

Re
ch

n.
 2

02
2

Bu
dg

et
 2

02
3

Pr
og

no
se

 2
02

4
Pr

og
no

se
 2

02
5

Pr
og

no
se

 2
02

6
Pr

og
no

se
 2

02
7

Pr
og

no
se

 2
02

8
Pr

og
no

se
 2

02
9

Pr
og

no
se

 2
03

0
Pr

og
no

se
 2

03
1

Pr
og

no
se

 2
03

2
Pr

og
no

se
 2

03
3

Pr
og

no
se

 2
03

4
Pr

og
no

se
 2

03
5

Pr
og

no
se

 2
03

6
Pr

og
no

se
 2

03
7

Pr
og

no
se

 2
03

8
Pr

og
no

se
 2

03
9

Pr
og

no
se

 2
04

0
Pr

og
no

se
 2

04
1

Pr
og

no
se

 2
04

2
Pr

og
no

se
 2

04
3

In
ve

st
iti

on
en

 [C
HF

]

Be
tr

ie
bs

er
ge

bn
is

 [C
HF

]

Betriebsergebnis Fernwärme 20 Jahre
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Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21
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Entwicklung Eigenkapital (Fondbestand) gemäss Finanzplanungstool 
 

 
 
Das Eigenkapital wechselt in dieser Phase ab 2029 ins Minus (CHF - 43'000), erreicht voraus-
sichtlich den Tiefststand 2031 (CHF - 102’000) und ist ab 2034 wieder im Plus (CHF 5'000) 
 
Die mittelfristige Finanzplanung zeigt auf, dass sich das Eigenkapital mit den geplanten 
Investitionen im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bewegt. Die Wirtschaftlichkeit des 
Wärmeverbundes ist belegt und lässt sogar langfristig eine Senkung des Arbeitspreises 
zu. 
 

3.10. Risiken 
 
In der Gemeindeversammlungsvorlage vom 09. Juni 2023 wurden in der Risikoanalyse und 
im Vergleich der möglichen Optionen folgende Risiken in der Option Muzäll ausgewiesen: 
     

Thema Option C) Muzäll überarbeitet 

Investition 
Sehr hoch 
Fonds geht ins Minus 
Langfristig wirtschaftlich 

Investitionsbedarf 
Zentrale und Umfeld CHF 4.7 Mio. 

Risiken Wachstum Wärmeverbundnetz zwingend für Wirtschaftlichkeit 
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Entwicklung Reservefonds 
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Wie schon an der Gemeindeversammlung vom 09. Juni 2023 festgehalten, verbleibt ein Ri-
siko beim Thema Anschlussbereitschaft.  
 
Das aktuelle Umfeld mit dem im Juni angenommenen Klimagesetz, verbunden mit dem 
neuen Energiegesetz des Kantons Schaffhausen, bietet gerade für das ISOS geschützten 
Städtli und seine Liegenschaftsbesitzerinnen und -besitzer ein grosses, bisher brachliegen-
des Potential, welches dieses Risiko als vertretbar erscheinen lässt.  
 
Der für die Investition Neubau Heizzentrale notwendige Finanzbedarf erfolgt über eine Kre-
ditaufnahme durch die Gemeinde Neunkirch, welche jedoch vollumfänglich durch den Wär-
meverbund zu verzinsen und zu tilgen ist. 
 
Damit ist sichergestellt, dass der Wärmeverbund Neunkirch den Finanzhaushalt der Ge-
meinde Neunkirch weder in der Investitionsphase, noch im Betrieb belastet. 
Im Gegenteil, langfristig kann die öffentlich Hand, als grosser Wärmebezüger und Holz-
schnitzellieferant, vom Wärmeverbund erheblich profitieren. 
 
 
Antrag 
Auf Grund der Abklärungen und Erwägungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung folgenden Antrag 
 
 
Der Baukredit von CHF 4'660’000 inkl. MwSt. für den Neubau einer Heizzentrale auf GB Nr. 
836 inklusive dem Fernwärmeleitungsnetz bis zum Anschlusspunkt Oberhofgasse wird geneh-
migt. 
 
 
 
 
 
 
Beilagen 
auch auf der Website www.neunkirch.ch einsehbar 
 
Bauprojektbeschrieb vom 28.09.2023 

 
 
Situation und Fernwärme Übersicht 1:500 
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2. Abfallreglement 
 
Ausgangslage 
Das derzeit gültige Abfallreglement der Gemeinde Neunkirch ist seit 1996 in Kraft. Im Zuge 
von gesetzlichen Änderungen müssen bei diversen Artikeln und Begriffsdefinitionen sowie 
der Gebührenstruktur Anpassungen vorgenommen werden. 
 
 
Erwägungen  
Im Anhang 1 des Abfallreglements sind die meist genutzten Begriffe im Bereich des Abfall- 
und Entsorgungswesens und natürlich im Abfallreglement aufgeführt und mit wenigen Wor-
ten erklärt. 
 
Mit der Umstellung auf das Harmonisierte Rechnungsmodell 2 (HRM2) im Jahre 2020 wurde 
die Gemeinde verpflichtet die Kosten des Abfall- und Entsorgungswesens neu in die Spezial-
finanzierung zu überführen. Eine Spezialfinanzierung muss über die Jahre kostendeckend 
ausgewiesen werden. Dies führt dazu, dass auch die Gebührenstruktur neu geregelt werden 
muss. 
 
Im Rahmen dieser Änderung wird für die künftige Finanzierung der Separatsammlungen, An-
nahmestellen und der allgemeinen Abfallbewirtschaftung im öffentlichen Raum (Bewirtschaf-
ten der öffentlichen Abfallbehälter, von Littering et cetera) von jeder Haushaltung und jedem 
Gewerbebetrieb in Neunkirch eine Grundgebühr erhoben. Im Gegenzug wird die bisherige 
Gebühr für die Kehrichtsäcke gesenkt. 
 
Neu sind in Anhang 2 des Abfallreglements die Gebühren geregelt. Nach wie vor legt der 
Gemeinderat die Gebührenansätze im Anhang 2 fest und gibt diese jährlich bekannt. Bei der 
Festlegung der Gebührenansätze wie auch bei der Grundgebühr hat der Gemeinderat den 
Bestand der Spezialfinanzierung aber auch allfällige Mehreinnahmen oder -ausgaben aus 
dem Vorjahr zu berücksichtigen. Ziel der Gebührenstruktur muss sein, dass die Spezialfinan-
zierung für das Abfall- und Entsorgungswesen ausgeglichen tief gehalten wird. Diese darf 
auch über ein paar Jahre geäufnet werden, es müsste dann aber über eine Anpassung der 
Gebühren auch wieder Entnahmen geben. 
 
Derzeit ist die neue Gebührenstruktur bei der eidg. Preisüberwachung in der Vernehmlas-
sung.  
 
 
Das neue Abfallreglement ist auf den folgenden Seiten abgedruckt. 
 
 
Antrag 
Aufgrund der vorstehenden Ausführungen stellt der Gemeinderat der Gemeindeversamm-
lung folgenden Antrag  
 

 
Die Totalrevision des Abfallreglements der Gemeinde Neunkirch inklusive den beiden An-
hängen Begriffsdefinition und Gebühren wird genehmigt und per 01. Januar 2024 in Kraft 
gesetzt. 
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 Gesetzliche Grundlagen 
 
Gestützt auf das Umweltschutzgesetz vom 7. Oktober 1983, das Gewässerschutzgesetz vom 24. Ja-
nuar 1991, die Verordnung über die Vermeidung und die Entsorgung von Abfällen vom 4. Dezember 
2015, die Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005 und die Polizeiverordnung 
der Gemeinde Neunkirch vom 29. November 2002 erlässt der Gemeinderat Neunkirch folgendes Ab-
fallreglement. 
 
 
 

 Grundsätze 
 
 

 Grundsatz 
 

1  Abfälle sind nach dem Stand der Technik umweltgerecht zu entsorgen. Wasser, Luft und 
Boden sowie Menschen, Tiere und Pflanzen sind vor schädlichen oder lästigen Einwirkun-
gen durch Abfälle zu schützen. 
 
2  Alle Einwohnerinnen und Einwohner haben die Pflicht zu einer umweltverträglichen Ent-
sorgung der Abfälle, mit folgendem Verhalten beizutragen: 
- Abfälle vermeiden 
- Abfälle durch Trennen an der Quelle vermindern 
- Abfälle verwerten, z. B. kompostieren oder wiederverwerten (Recycling) 
- Abfälle, die nicht verwertbar sind, umweltgerecht entsorgen. 

 
 
 

 Allgemeines 
 
 

 Zuständigkeit 
Für die Organisation und Überwachung der Abfuhr und Beseitigung von Kehricht, Sperrgut 
und anderen Abfallstoffen ist die Einwohnergemeinde Neunkirch zuständig. Der Vollzug 
obliegt dem Gemeinderat. 

 
 

 Obligatorische Entsorgung 
Die geordnete Beseitigung von Kehricht, Sperrgut und anderen Abfallstoffen ist für das 
ganze Gemeindegebiet gemäss den nachfolgenden Vorschriften obligatorisch. 

 
 

 Untersagte Entsorgung 
 

1  Jedes wilde Ablagern von Abfällen aller Art in Gewässern, Tobeln, Wäldern, Gruben usw. 
ist verboten.  
 
2  Abfälle dürfen in keiner Form, auch nicht zerkleinert, durch das Abwasser in der Kanalisa-
tion entsorgt werden.  
 
3  In Feuerungsanlagen wie Öfen, Cheminées usw. dürfen keine Abfälle verbrannt werden.  
 
4  Das Verbrennen von Abfällen im Freien ist verboten. Ausgenommen sind verholzte pflanz-
liche Abfälle aus Garten, Feld und Forst, sofern durch die Verbrennung keine übermässigen 
Immissionen entstehen und insbesondere die Nachbarschaft nicht belästigt wird.  
 
5  Die missbräuchliche Benützung, die Beschädigung und die Verunreinigung öffentlicher 
Entsorgungseinrichtungen ist untersagt.   
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 Grundgebühr und verursachergerechte Gebühr 

 
1  Die gesamten Kosten der Abfallbewirtschaftung werden mittels Gebühren kostendeckend 
und verursachergerecht finanziert. Die Gebühren setzen sich aus einer Grundgebühr und 
einer mengenabhängigen Kehricht-, Sperrgut- und Grüngutgebühr zusammen. 
 
2  Die Grundgebühr ist so zu bemessen, dass die Kosten der Separatsammlungen und der 
Informationstätigkeit der Gemeinde gedeckt sind. Sie wird von jedem Haushalt und von je-
dem gewerblichen Betrieb erhoben. 
 
3  Die mengenabhängige Gebühr deckt die Kosten für Sammlung und Behandlung von Keh-
richt, Sperrgut und Grüngut, den Verwaltungsaufwand zur Erhebung der Gebühr sowie die 
übrigen Kosten der Abfallbewirtschaftung. Die Gebühr wird durch den Verkauf von Gebüh-
renmarken erhoben. 
 
4  Der Gemeinderat legt die Gebührenansätze fest und gibt diese jährlich bekannt. Bei der 
Festlegung der Gebührenansätze ist ein allfälliges Defizit oder ein allfälliger Überschuss aus 
dem Vorjahr zu berücksichtigen. Er kann über Ausnahmen beschliessen. 

 
 
 

 Organisation 
 
 

 Festlegen der Entsorgungsorganisation 
 

1  Der Gemeinderat legt im Abfallmerkblatt verbindlich fest, wie die verschiedenen Abfälle zu 
entsorgen sind. Er berücksichtigt dabei die Vorschriften der eidgenössischen und kantona-
len Gesetzgebung. 
 
2  Der Gemeinderat kann Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe mit grossen Men-
gen an Siedlungsabfall verpflichten, diesen selber zu entsorgen.  
 
3  Der Gemeinderat kann von Inhaberinnen und Inhabern von Industrie-, Gewerbe- und 
Dienstleistungsbetrieben die Abklärung der Verwertungsmöglichkeiten für ihre Siedlungsab-
fälle verlangen und nötigenfalls die Verwertung bestimmter Abfälle anordnen. 
 
4  Der Gemeinderat kann Betriebe mit bis zu 250 Vollzeit-Mitarbeitenden dazu verpflichten, 
die siedlungsabfallähnlichen Abfälle der Gemeindeversammlung zu übergeben. 

 
 

 Abfuhrorganisation 
 

1  Das Abfuhrgut ist entlang der Fahrstrecke bereitzustellen. Die Strassen, Trottoirs, Haustü-
ren, Schaufenster und Ausfahrten dürfen dadurch nicht versperrt werden. Ereignen sich Un-
fälle infolge unzweckmässiger Anordnung, haftet diejenige Person, die das Abfuhrgut bereit-
gestellt hat. Längeres Stehenlassen, insbesondere über Nacht, ist nicht gestattet. 
 
2  Im Sinne einer rationellen Sammeltour kann der Gemeinderat besondere Weisungen er-
lassen. 
 
3  Der regelmässige Sammeldienst erfolgt gemäss Abfallmerkblatt. Die Abweichungen vom 
ordentlichen Zeitplan werden publiziert. 
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 Bereitstellung von Haus- und Betriebskehricht 

 
1  Hauskehricht ist in handelsüblichen Norm-Kehrichtsäcken oder in nassreissfesten Säcken 
aus der Landwirtschaft bereitzustellen. Diese sind mit entsprechenden Gebührenmarken zu 
versehen. Auch in Containern bereitgestellter Hauskehricht muss mit Gebührenmarken ver-
sehen sein. 
 
2  Betriebskehricht kann in loser oder gepresster Form in Containern, die mit entsprechen-
den Gebührenmarken versehen sind, bereitgestellt werden. 
 
3  Sperrgut ist mit der entsprechenden Anzahl Gebührenmarken versehen, bereitzustellen. 
 
4  Abfallgut, welches nicht vorschriftsgemäss taxiert ist, wird nicht abgeführt. 
 
5  Der Verkauf der Gebührenmarken für Kehrichtsäcke und Container erfolgt über die vom 
Gemeinderat bezeichneten, örtlichen Verkaufsstellen. 

 
 

 Grünabfall 
 

1  Grünabfall ist gemäss dem Abfallmerkblatt mit den entsprechenden Gebührenmarken zu 
versehen und in geeigneten Behältern bereitzustellen. 
 
2  Der Verkauf der Gebührenmarken für den Grünabfall und die Rollcontainer erfolgt über die 
vom Gemeinderat bezeichneten, örtlichen Verkaufsstellen. 

 
 

 Zurückweisung von Abfällen 
 

Das Personal, welches die Abfuhr besorgt, überwacht die Einhaltung dieses Reglements. 
Es ist berechtigt, angelieferte Abfälle zu untersuchen und ungeeignetes Abfallgut, welches 
anderweitig entsorgt werden kann, zurückzuweisen. Die Gemeinde haftet nicht für Kosten, 
die durch die Zurückweisung von Abfällen verursacht werden. 

 
 

 Information 
 

Der Gemeinderat ist verpflichtet, die Bevölkerung periodisch über die Möglichkeiten der Ab-
fallentsorgung zu orientieren. 

 
 
 

 Straf- und Schlussbestimmungen 
 
 

 Übertretungen 
 

1  Übertretungen der Bestimmungen dieses Reglements werden gemäss Art. 28 des kanto-
nalen Einführungsgesetzes zum Strafgesetz mit Bussen bis zu CHF 1'000.00 bestraft. Für 
entstandene Schäden haftet der Verursacher. 
 
2  Im Weiteren gelten die Strafbestimmungen der Umwelt- und Gewässerschutzgesetzge-
bung. 
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 Inkrafttreten 

 
 

 Inkrafttreten 
 

1  Dieses Reglement tritt nach der Annahme durch die Gemeindeversammlung Neunkirch 
und der Genehmigung durch das Departement des Innern des Kantons Schaffhausen per 
01. Januar 2024 in Kraft. 
 
2  Es ersetzt dasjenige vom 26. März 1996. 
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Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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 Anhang 1 - Begriffsdefinitionen 

Abfälle 
Als Abfälle gelten bewegliche Sachen, deren sich die Besitzerin oder der Besitzer entledigen will oder 
deren Verwertung, Unschädlichmachung oder Beseitigung im öffentlichen Interesse geboten ist. 

Entsorgung 
Als Entsorgung gilt jede Sammlung und Behandlung der Abfälle, die dem Transport, dem Umschlag, 
der Zwischen- oder Endlagerung, der Aufbereitung, Verwertung und Wiederverwendung, dem Un-
schädlichmachen oder Beseitigen dient. 

Separatsammlung 
Als Separatsammlung gilt die sortengetrennte Erfassung von Abfällen nach dem Hol oder Bring Prin-
zip (Hol Prinzip: die Abfälle werden abgeholt; Bring Prinzip: die Abgeber bringen die Abfälle zu einer 
Sammelstelle). 

Abfuhr 
Als Abfuhr gilt die Sammlung von Kehricht und Grüngut durch die Gemeinde oder von dieser beauf-
tragte Private. 

Siedlungsabfälle 
sind die aus Haushaltungen stammenden Abfälle sowie andere Abfälle vergleichbarer Zusammenset-
zung. 

Wertstoffe 
sind Abfälle, die ganz oder teilweise einer Wiederverwendung zugeführt werden können. 

Biogene Abfälle 
Grünabfall sind jene organischen Abfälle, welche nicht verholzt und kompostierbar sind, z.B. Rasen-
schnitt und Gras. 
Häckselgut sind alle verholzten Gartenabfälle, welche kompostierbar sind, für dies aber noch zerklei-
nert werden müssen. 

Hauskehricht 
sind nicht verwertbare Siedlungsabfälle aus Dienstleistungs-, Gewerbe- und Industriebetrieben. Sie 
entsprechen in ihrer Zusammensetzung dem Hauskehricht. 
 
Sperrgut 
ist Haus- und Betriebskehricht, der wegen seiner Abmessungen oder seines Gewichtes nicht in die 
zugelassenen Abfallbehältnisse passt. 

Inertstoffe 
sind unbrennbare mineralische Abfälle, die nicht zu Bauschutt zählen. Zum Beispiel: Eternit, Rigips, 
Sanitärkeramik, Glasbausteine, Glas- und Steinwolle. 

Bauschutt 
sind mineralische Bauabfälle, die mindestens 95 % Steine oder gesteinsähnliche Bestandteile ent-
halten und gleichzeitig kein Boden- oder Aushubmaterial sind. 

Sonderabfälle 
sind die in der Verordnung über den Verkehr mit Abfällen vom 22. Juni 2005 aufgeführten Abfälle, wie 
z.B. Batterien, Leuchtstoffröhren, Stromsparlampen, Gifte, Medikamente, Farben, Lacke, Lösemittel, 
Fotochemikalien etc. 
 
  

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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Direktanlieferungen 
Als Direktanlieferungen gilt die direkte Anlieferung von Abfällen durch die Besitzerin oder den Besitzer 
an eine entsprechend eingerichtete Entsorgungsanlage. 

Entsorgungsanlagen 
sind Anlagen, in denen Abfälle behandelt werden. 

Tierkörper 
sind Kadaver, Konfiskate, Schlacht- und Metzgereiabfälle etc. gemäss der Eidg.- und Kant.- Tierkör-
pergesetzgebung. 
 

  

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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 Anhang 2 - Gebühren 

I. Grundgebühr 

Für die Finanzierung der Separatsammlungen, Annahmestellen und der allgemeinen Abfallbewirt-
schaftung wird von jeder Haushaltung und jedem Gewerbebetrieb in Neunkirch eine Grundgebühr er-
hoben. Die Rechnungstellung erfolgt durch die Finanzverwaltung. 

 Grundgebühr pro Haushaltung  CHF 50.00 pro Jahr  
 Grundgebühr pro Gewerbebetrieb  CHF 75.00 pro Jahr  
 Betriebe die gemäss Art. 6 Abs. 2 zur selbständigen Entsorgung verpflichtet sind, sind von 

der Grundgebühr befreit. 

II. Abfallmarken 

Die Abfallmarken für den Haushaltkehricht werden zu einem Preis von CHF 2.50 / Marke in Bogen à 4 
Marken verkauft 
 
Verkaufspreis   CHF 10.00 / Bogen 
 
Säcke müssen wie folgt mit der entsprechenden Anzahl Marken versehen sein: 

 bis 17l   ½ Gebührenmarke 
 bis 35l   1 Gebührenmarke 
 bis 60l   2 Gebührenmarken 
 bis 110l  3 Gebührenmarken (maximal 25kg schwer) 

 
Sperrgut muss wie folgt mit Gebührenmarken versehen sein: 

 bis   5kg     1 Marke 
 bis 10kg    2 Marken 
 bis 15kg    3 Marken 
 bis 20kg    4 Marken 
 bis 25kg    5 Marken 

 
Containerplomben  
(nur für Industrie-, Gewerbe- und Landwirtschaftsbetriebe) 
 
Verkaufspreis:  1 Containerplombe  CHF 70.00 
Es ist jeweils eine Containerplombe pro Leerung am Container anzubringen. 
 

III. Biogene Abfälle  (Grünabfall) 

 
Abfallmarken für das Grüngut werden zu einem Preis von CHF 1.30 / Marke in Bogen à 4 Marken 
verkauft. 
 
Verkaufspreis:  CHF 5.20 pro Bogen 
 
Die Grünabfälle müssen wie folgt mit der entsprechenden Anzahl Marken versehen sein.  

 bis  5kg     1 Marke 
 bis 10kg    2 Marken 
 bis 15kg    3 Marken 
 bis 20kg    4 Marken 
 bis 25kg    5 Marken 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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Rollcontainer für Grünabfälle  
Für die Rollcontainer sind Jahresvignetten zu lösen, welche auf die Grösse der Container wie folgt 
abgestimmt ist.  

 für 140l Rollcontainer    CHF 125.00 / Jahr 
 für 240l Rollcontainer    CHF 200.00 / Jahr 
 für 800l Rollcontainer   CHF 600.00 / Jahr 

 

IV. Gebührenfreie Abfallstoffe 

Altpapier  
ist, gemäss Abfallmerkblatt, gebunden an den Sammeltagen bereitzustellen oder bei den Annahme-
stellen abzugeben. 

Karton  
ist, gemäss Abfallmerkblatt, gebunden oder in loser Form an den Annahmestellen abzugeben. 

Kleider und Textilien 
werden in Spezialsäcken periodisch von Hilfswerken eingesammelt. Die Annahmestellen sind im Ab-
fallmerkblatt ersichtlich und werden entsprechend publiziert.  

 

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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3. Budget 2024 
 
 
  

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 

32



G
em

ei
nd

e 
N

eu
nk

irc
h

Bu
dg

et
 2

02
4

S
te

ue
re

rt
ra

g 
un

d 
S

te
ue

rf
us

s

B
ud

ge
t

Bu
dg

et
20

24
20

23

St
eu

er
be

da
rf

 
G

es
am

ta
uf

w
an

d
14

'7
07

'0
00

.0
0

13
'9

56
'7

00
.0

0
Er

tra
g 

oh
ne

 o
rd

en
tli

ch
e 

St
eu

er
n 

R
ec

hn
un

gs
ja

hr
8'

02
8'

40
0.

00
7'

61
5'

30
0.

00

Zu
 d

ec
ke

nd
er

 A
uf

w
an

dü
be

rs
ch

us
s 

(-)
-6

'6
78

'6
00

.0
0

-6
'3

41
'4

00
.0

0

St
eu

er
er

tr
ag

 u
nd

 S
te

ue
rf

us
s

Bu
dg

et
B

ud
ge

t
20

24
20

23

Ei
nf

ac
he

r G
em

ei
nd

es
te

ue
re

rt
ra

g 
na

t. 
Pe

rs
. (

10
0 

%
)

5'
70

5'
82

5
5'

17
1'

71
7

Ei
nf

ac
he

r G
em

ei
nd

es
te

ue
re

rt
ra

g 
ju

r. 
Pe

rs
. (

10
0 

%
)

59
5'

50
6

58
4'

27
0

To
ta

l e
in

fa
ch

er
 G

em
ei

nd
es

te
ue

re
rt

ra
g 

(1
00

%
)

6'
30

1'
33

1
5'

75
5'

98
7

St
eu

er
fu

ss
 n

at
ür

lic
he

 P
er

so
ne

n
10

3%
99

%
St

eu
er

fu
ss

 ju
ris

tis
ch

e 
Pe

rs
on

en
89

%
89

%

Zu
sa

m
m

en
se

tz
un

g 
St

eu
er

er
tra

g:
40

00
.0

0 
Ei

nk
om

m
en

ss
te

ue
r n

at
ür

lic
he

 P
er

so
ne

n 
R

ec
hn

un
gs

ja
hr

5'
09

7'
00

0.
00

4'
50

0'
00

0.
00

40
01

.0
0 

Ve
rm

ög
en

ss
te

ue
r n

at
ür

lic
he

 P
er

so
ne

n 
R

ec
hn

un
gs

ja
hr

78
0'

00
0.

00
62

0'
00

0.
00

40
10

.0
0 

G
ew

in
ns

te
ue

r j
ur

is
tis

ch
e 

Pe
rs

on
en

 R
ec

hn
un

gs
ja

hr
48

0'
00

0.
00

47
0'

00
0.

00
40

11
.0

0 
Ka

pi
ta

ls
te

ue
r j

ur
is

tis
ch

e 
Pe

rs
on

en
 R

ec
hn

un
gs

ja
hr

50
'0

00
.0

0
50

'0
00

.0
0

St
eu

er
er

tr
ag

 R
ec

hn
un

gs
ja

hr
6'

40
7'

00
0.

00
5'

64
0'

00
0.

00

St
eu

er
er

tr
ag

 R
ec

hn
un

gs
ja

hr
6'

40
7'

00
0.

00
5'

64
0'

00
0.

00

Ja
hr

es
er

ge
bn

is
 E

rf
ol

gs
re

ch
nu

ng
Er

tra
gs

üb
er

sc
hu

ss
 (+

) /
 A

uf
w

an
dü

be
rs

ch
us

s 
(-)

-2
71

'6
00

.0
0

-7
01

'4
00

.0
0

S
te

ue
re

rt
ra

g 
un

d 
S

te
ue

rf
us

s

G
em

ei
nd

e 
N

eu
nk

irc
h

Bu
dg

et
 2

02
4

In
ha

lt
sv

er
ze

ic
hn

is

B
er

ic
ht

, A
nt

rä
ge

 u
nd

 B
es

ch
lü

ss
e

Be
ric

ht
 d

es
 G

em
ei

nd
er

at
s

An
trä

ge
 u

nd
 B

es
ch

lü
ss

e

B
ud

ge
t

St
eu

er
er

tra
g 

un
d 

St
eu

er
fu

ss

Fi
na

nz
ie

ru
ng

H
au

sh
al

ts
gl

ei
ch

ge
w

ic
ht

Er
fo

lg
sr

ec
hn

un
g

In
ve

st
iti

on
sr

ec
hn

un
ge

n

1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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1. Projektierungskredit für Bauprojekt Gestaltung 
Bahnhofplatz Ost (GBP Ost)

Mit dem Ausbau der Bahnlinie zur Doppelspurstrecke und der Einführung des Halbstunden-
taktes auf den Fahrplanwechsel Ende 2013 ist der Bahnbetrieb stark intensiviert worden. 
Dadurch haben sich die Schliesszeiten der Schranken deutlich verlängert. Es hat sich ge-
zeigt, dass die heutige Lösung mit den Perronzugängen über den Niveauübergang «Kleiner 
Letten» für die Bahnbenützer ungenügend ist. 

Der Gemeinderat hat 2018 eine Vorstudie zur Gestaltung des östlichen Teils des 
Bahnhofareals erarbeiten lassen. Auf Basis dieser Vorstudie wurde bis Ende 2019 von 
einem interdisziplinären Projektteam ein Vorprojekt für den Bahnhofplatz Ost entwickelt, 
welches durch eine breit abgestützte Kommission begleitet wurde. 

Im Schlussbericht wurden von der Begleitkommission je eine Bestvariante für eine Unter-
führung (Variante 21, Kosten ca. CHF 4.8 Mio.) und für eine Überführung (Variante 22, 
Kosten ca. CHF 4.3 Mio.) vorgeschlagen -> Abb. 2 und Abb. 3.

Planauszug Abb. 2 - Unterführung Variante 21

Planauszug Abb. 3 - Überführung Variante 22

Am 5. Mai 2020 hat der Gemeinderat den Schlussbericht des Vorprojektes «Umgestaltung 
Bahnhofplatz Ost» verabschiedet. Vor dem Variantenentscheid hat der Gemeinderat den 
Schlussbericht bei den betroffenen kantonalen Ämtern, Verkehrsunternehmen und weiteren 
direkt betroffenen Organisationen (insgesamt 13) in die Vernehmlassung gegeben. 
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4. Verschiedenes  
 
 
 

 
 

Die nächste Gemeindeversammlung findet voraussichtlich 
am Mittwoch 5. Juni 2024 statt. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Gemeinderat wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Neunkirch 
eine besinnliche Adventszeit. 
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